Zeitschrift: Rote Revue : sozialistische Monatsschrift
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Band: 30 (1951)

Heft: 7

Artikel: Affidavitfalschungen

Autor: Gitermann, Valentin

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-336596

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-336596
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

tapferen Frauen das unbeschrinkte Schweizer Biirgerrecht zu verleihen (Bei-

fall auf der Tribiine).

VALENTIN GITERMANN

Affidavitfilschungen

(Auszug aus dem stenographischen Protokoll der Nachmittagssitzung des
Nationalrates vom 6. Juni 1951)

Im Namen der sozialdemokratischen Fraktion habe ich iiber die Affidavit-
falschungen eine Interpellation folgenden Wortlautes eingereicht:

«Trifft es zu, dal die Schweizerische Bankiervereinigung ihrer Verpflichtung,
Affidavitfalschungen den zustindigen Behorden sofort anzuzeigen, nicht in allen
Fillen nachgekommen ist?

Wenn ja, welche Konsequenzen gedenkt der Bundesrat aus dieser Tatsache zu
ziehen?»

Manche von IThnen mogen der Ansicht sein, da} es besser wire, die leidige
Angelegenheit dieser Affidavitfdlschungen, iiber die in diesem Saale schon
mehr als einmal gesprochen worden ist, endlich ad acta zu legen. Der Spre-
chende und seine Fraktionskollegen sind indessen davon iiberzeugt, daf
solche Nachsicht im gegenwartigen Zeitpunkt nicht angebracht wire.

Uber Affidavitfilschungen sind vorletztes und letztes Jahr zwei Bundes-
gerichtsurteile ergangen, eines in Lausanne und eines in Neuenburg. Beide
Prozesse haben aus verschiedenen Griinden, die ich nicht erértern will, iiber
den ganzen Umfang der Filschungen noch durchaus keine Klarheit geschaf-
fen. Als ich mich damit befallte, Material fiir meine Interpellationsbegriin-
dung zu sammeln, fiel mir recht unangenehm auf, daf} die ganze Geschichte
immer noch mit einer Atmosphire des Geheimnisses umgeben ist. Vielerorts,
wo ich Fragen stellte, stie} ich auf die Mauer der Schweigepflicht und &hn-
licher Vorbehalte. Dieser Nebel, der den ganzen Komplex der Affidavit-
filschungen mit undurchsichtigen Schwaden umgibt, schafft begreiflicher-
weise ein Unbehagen. Dieser Nebel muB8 weichen, und die Affire der Affi-
davitfalschungen muB bis in ihre letzten Verflechtungen hinein 6ffentlich
durchleuchtet werden, damit nicht mehr gemunkelt werden kann, es werde
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hier etwas vertuscht oder es sei in dieser Sache zweierlei Recht angewendet
worden.

Gestatten Sie mir, IThnen kurz in Erinnerung zu rufen, wie die Einrichtung
der Affidavits entstanden ist. Als im Machtbereich des Dritten Reiches viele
Besitzer von Wertpapieren widerrechtlich enteignet oder beraubt wurden,
machte sich das Bediirfnis geltend, rechtméd3igen Besitz an Titeln von unrecht-
maBigem Besitz zu unterscheiden. Die Bescheinigung, da8} sich ein bestimm-
tes Wertpapier, zum Beispiel ein franzosisches Staatspapier oder eine holldn-
dische Royal Dutch-Aktie, von einem gewissen Stichtag an in rechtmifigem
schweizerischem Besitz befunden habe und folglich kein Raubgut sein konne
— eine solche Bescheinigung wird ein Affidavit genannt. Fir den Besitzer
ist ein Affidavit sehr wertvoll, weil die betreffenden Titel nur in Verbindung
mit solchen Affidavits auf vollen Wert Anspruch erheben konnen. Ohne Affi-
davit sind solche Titel diskriminiert, das heiflt dem Verdacht unterworfen,
sie seien als Raubgut anzusehen.

Die Kontrolle iiber das ganze Affidavitwesen hat der Bundesrat seinerzeit
der Schweizerischen Bankiervereinigung anvertraut. Man konnte beinahe
sagen, er habe ihr damit eine 6ffentlich-rechtliche Funktion, eine Kontroll-
funktion, delegiert. Das geschah vor etwa zehn Jahren, noch in der Aera Pilet-
Golaz. Ich lege Wert darauf, hervorzuheben, daB3 der gegenwirtige Chef des
Politischen Departements fiir diesen Mi3griff keine Verantwortung trigt. Daf3
es ein MiBgriff gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Gerissene Leute kauf-
ten franzésische und hollindische Wertpapiere ohne Affidavits zu sehr gerin.
gem Preis, versahen sie dann in der Schweiz mit falschen Affidavits, setzten
sie an gutglaubige Kaufer ab und realisierten dadurch eine Aufwertung der
diskriminierten Papiere von 20 Prozent oder gar vom Makulaturwert bis
hinauf auf 100 Prozent. Die so erzielten Gewinne beliefen sich auf Millionen.

Die Versuchung, auf solche Weise unsichtbare Profite zu machen, war
sehr groB3, und gerade daher war es falsch, die Kontrolle der Affidavits an
eine private Korperschaft, namlich an die Bankiervereinigung, zu delegieren.
Herr Oprecht hat in der Vollmachtenkommission seinerzeit von den damit
verbundenen Gefahren gesprochen. Auch Herr Bringolf hat in diesem Saal
davor gewarnt — beide ohne Erfolg. Die Schweizerische Bankiervereinigung
schuf dann eine besondere Konvention betreffend die Ausstellung von Affi-
davits zum Nachweis des rechtméBigen Schweizer Besitzes. Den Text dieser
Konvention habe ich mir angesehen. Nach diesem Text konnte jede beliebige
Bank der Konvention beitreten. Man hat also auch ausgesprochen unseriésen
Banken die Ausfertigung von Affidavits erlaubt und ermoglicht. Die Bankier-
vereinigung war berechtigt, aber keineswegs verpflichtet, die Unterlagen der
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Affidavits zu prifen; von den Banken, die der Konvention beitraten, hat man
nicht einmal verlangt, dal} sie fortlaufende Aufzeichnungen iiber diese Bestiti-
gungen machen, die eine einwandfreie nachtrigliche Kontrolle gestattet hat-
ten. Die Banken durften auf dem Gebiet der Affidavits eine Kartothek an-
legen statt chronologisch fortlaufender Eintragungen. Lose Fichen kann man
bekanntlich entfernen, ohne dal3 eine sichtbare Liicke entsteht.

Es liegt mir fern, der Ehre der schweizerischen Bankiers durch unzulissige
Verallgemeinerungen nahezutreten, und auf die Mitglieder der Schweize-
rischen Bankiervereinigung méchte ich am liebsten die Worte Shakespeare’s
anwenden: «Denn alle, alle sind sie ehrenwert!»> Durch die Tatsachen bin ich
indessen leider genotigt, diese Anerkennung etwas einzuschrinken. Es war
vorauszusehen, dal} in den Kreisen der ehrenwerten Bankiers sich auch Leute
finden wiirden, die bereit waren, falsche Affidavits auszustellen, zu beschaffen
oder zu beglaubigen. Gerade kiirzlich brachte es ein aufsehenerregender Gold-
handelsprozel an den Tag, dal} sogar Direktoren der Kreditanstalt, um
gewissen einfluBBreichen Kunden jenseits der Alpen eine Gefalligkeit zu er-
weisen, sich dauernd an der Grenze und auch jenseits der Grenze des Erlaub-
ten bewegt haben.

Der Bundesrat hat die Schweizerische Bankiervereinigung, der er unbe-
dingtes Vertrauen entgegenbrachte, urspriinglich nicht einmal dazu verpflich-
tet, Affidavitsfilschungen den Behorden zu melden. Es ist geradezu grotesk,
dal} eine solche Meldepflicht duch Verfiigung des Politischen Departements
erst am 15. Mai 1950 ausdriicklich stipuliert worden ist, und erst in diesem
Zeitpunkt ist fiir die Verletzung der Meldepflicht eine Strafe angedroht wor-
den. Die Meldepflicht ist Gibrigens riickwirkend. Es kann meines Erachtens
dem Bundesrat der Vorwurf nicht erspart werden, dal er durch sein zogern-
des Verhalten, durch seine Vertrauensseligkeit, die Begehung von Affidavit-
filschungen jahrelang sozusagen fahrléssig begiinstigt hat. Er hatte einen
Zustand nicht dulden diirfen, der beispielsweise einer obskuren Walliser Bank
erlaubte, Affidavits im Betrag von rund 3 Millionen Franken zu fabrizieren
und zu beglaubigen, ohne einer offentlichen Kontrolle unterworfen zu sein.
Das war ein schwerer Fehler, und wenn man ihn im Mai 1950 endlich korri-
giert hat, so kam diese Korrektur reichlich spit; denn schon 1941 hat Herr
Bundesrat Nobs — damals noch ziircherischer Regierungsrat — auf Affida-
vitfalschungen aufmerksam gemacht, die in Ziirich gerichtlich festgestellt
worden waren. Er riet damals die Einfuhrung strengerer Kontrollmanahmen
an. Die Schweizerische Bankiervereinigung schlug diese Ratschlige in den
Wind, und auch der Bundesrat unternahm damals nichts. 1944 setzte sich die
Schweizerische Bankiervereinigung dafiir ein, daBl man die Affare der Affi-
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davitfalschungen still begrabe. Sie verschwieg den Behorden die Affare Métry.
Sie bagatellisierte die Affiare Renaud, die sie selber ermittelt hatte, indem
sie behauptete, es seien da nur formelle Unkorrektheiten vorgekommen, die
keinen strafrechtlichen Tatbestand erfiillt hiitten. Die Rolle eines Bocks, der
den Gartner spielen darf, scheint der Bankiervereinigung gut gefallen zu
haben. Vor Bundesgericht ist spiter unter anderem zugegeben worden, dal3
die nicht mehr bestehende Eidgendssische Bank einen schwungvollen Handel
mit Royal-Dutch-Papieren getrieben und dabei straftbare Handlungen be-
gangen hat.

Es ist also nicht zu bezweifeln, dall wir weit davon entfernt sind, die
tatsachlich begangenen Affidavitfalschungen in ihrem vollen Umfange zu
erfassen. Die bisher ergangenen gerichtlichen Urteile haben Affidavitfal-
schungen im Betrag von 7,8 Millionen geahndet. Ein kantonaler Prozell in
Fribourg, der noch schwebt, wird diese Summe um eine Kleinigkeit ver-
mehren, und auch in Ziirich ist noch eine durch die Staatsanwaltschaft ver-
schleppte Affiare dieser Art anhingig. Aber auch nach Erledigung dieser
Verfahren wird der Eindruck bestehen bleiben, dal noch manche Affidavit-
falscher herumlaufen, die nicht bestraft, nicht einmal in Untersuchung ge-
zogen worden sind.

Ich besitze keinerlei Anhaltspunkte, um den Gesamtwert der durch die
Affidavitfalschungen rechtswidrig aufgewerteten auslidndischen Papiere zu
schdtzen. Der Bundesrat jedoch besitzt solche Anhaltspunkte. Das Politische
Departement hat mit Frankreich iiber Affidavitfilschungen und iiber die
damit zusammenhéngenden franzosischen Entschiddigungsanspriiche verhan-
delt. Der Inhalt dieser Verhandlungen und die Ergebnisse, zu denen sie
gefithrt haben, sind mir unbekannt. Aber eines ist sicher: Bei diesen Ver-
handlungen miissen bestimmte Geldbetrage genannt worden sein. Wenn fran-
zosischerseits Schadenersatz gefordert wurde, so muBte er beziffert werden
konnen. Die Franzosen miissen also gesagt haben, wie hoch sich der Verlust
belduft, der durch Affidavitfalschungen franzosischer Staatspapiere entstan-
den ist. Wie hoch waren diese Betrdge? Wenn man uns diese Betrige be-
kannt gibt, werden wir die 7,8 Millionen, iiber die wir schon Bescheid wissen,
davon abziehen und so den ungefihren Betrag jemer Affidavitfilschungen
bekommen, die mit franzosischen Staatspapieren begangen, aber gerichtlich
noch nicht erfa8t worden sind. Es wiire interessant, eine Rechnung dieser Art
anstellen zu konnen. Dann wiren wir iibrigens auch in der Lage, offenkundige
Ubertreibungen gebiihrend zurechtzuweisen. Die Presse des Herrn Nicole hat
das Verdienst, zu denen zu gehoren, die zuerst auf diesen Skandal hingewiesen
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haben. Aber wenn sie behauptet, diese Affidavitfalschungen hétten etwa
100 Millionen Franken betragen, so ist das, glaube ich, iibertrieben.

Man stof3t immer wieder auf die Behauptung, dal man im Politischen
Departement von Affidavitfdlschungen Kenntnis hatte, bevor die Strafunter-
suchungen begannen, und dal} das Politische Departement es unterlassen habe,
von einem Fall, den es kannte, die Bundesanwaltschaft in Kenntnis zu setzen.
Ich wire Herrn Bundesrat Petitpierre sehr dankbar, wenn er die Freundlich-
keit hatte, sich auch zu diesem Punkt zu auBBern. Es wird ferner immer wieder
herumerzihlt, ein Beamter der Schweizerischen Gesandischaft in Paris, der
eine iibertreibende Pressemeldung betreffend Affidavitfalschungen richtig-
stellte und so, ohne es zu beabsichtigen, die Bundesanwaltschaft erstmals auf
die Affire Métry aufmerksam machte, habe vom Politischen Departement
dafiir einen Verweis bekommen. Welche Bewandtnis hat es mit diesem Ver-
weis? Ist er tatsdchlich erteilt worden? Das miillte als merkwiirdig angesehen
werden.

Es dringt sich noch eine weitere Frage auf: Was hat der Bundesrat ge-
tan, um die tatsidchlich begangenen Affidavitfdlschungen moglichst voll-
stindig zu erfassen? Die bisher strafrechtlich verfolgten Fille sind eigentlich
nur zufallig aufgedeckt worden. Kann man sich mit diesen zufilligen Ent-
deckungen begniigen? Hat es der Bundesrat nicht fiir nétig erachtet, gestiitat
auf die gemachten Erfahrungen eine generelle Uberprifung aller Affidavits
anzuordnen? Es ist mir angedeutet worden, allerdings auch hinter dem Vor-
hang der Schweigepflicht, man habe irgendwo von der Notwendigkeit einer
generellen Uberpriifung der Affidavits gesprochen. Die Schweizerische
Bankiervereinigung sei dann natiirlich aufgefordert worden, sich dazu zu
dullern, habe aber den Standpunkt eingenommen, eine allgemeine Unter-
suchung sei nicht erforderlich. Trifft das zu? Ich wire nicht erstaunt, wenn
dem so wire. Wohl aber miissen wir es als unbegreiflich bezeichnen, wenn
sich der Bundesrat dieser Auffassung, die ihm der Bock als Gértner nahe-
gelegt haben soll, wirklich angeschlossen hat. Rechtlich wire eine umfassende
Untersuchung aller Affidavits durchaus moglich gewesen, denn das Bank-
geheimnis hort dort auf, wo die Strafuntersuchung beginnt. Wichtig wire
ferner, zu wissen, ob der Eidgenossenschaft dadurch, daf} die Schweizerische
Bankiervereinigung vor dem 15. Mai 1950 Affidavitfilschungen nicht meldete,
irgendwelcher Schaden erwachsen sei, und wenn ja, ob die dafir verantwort-
lichen Bankiers einen Beitrag an die Deckung dieses Schadens geleistet haben.
Wer hat diesen Schaden gedeckt? Waren das private Banken, die Bankier-
vereinigung, oder hat das die Eidgenossenschaft selbst getragen?
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SchlieBlich diirfte es die Offentlichkeit interessieren, zu vernehmen, ob
die Bankiervereinigung seit dem 15. Mai 1950, das heifit seit der Einfithrung
der Meldepflicht, irgendwelche Meldungen iiber alte oder neue Affidavit-
falschungen auch wirklich erstattet hat, denn auch dariiber sollte volle Klar-
heit herrschen, ob es zurzeit pendente Affidavitfalschungsaffaren gibt, von
denen die Offentlichkeit moglicherweise noch gar nichts weiB3.

Die traurigen Erfahrungen, die man mit der Schweizerischen Bankier-
vereinigung hinsichtlich der Affidavitfilschungen gemacht hat, nstigen mich,
noch zwei weitere Fragen zu stellen:

Bei den Affidavitfalschungen hat es sich gezeigt, daB es unzweckmiBig,
ja sogar gefihrlich ist, wichtige Kontrollfunktionen privaten Institutionen
oder privaten Interessenten anzuvertrauen. Wie steht es nun in dieser Hin-
sicht beispielsweise mit den Nationalisierungsentschadigungen? Da wird
iiber die Verteilung von Millionen entschieden. Es werden Entschiadigungen
verteilt unter Schweizer, die durch NationalisierungsmaBBnahmen in Jugo-
slawien, Frankreich und der Tschechoslowakei betroffen worden sind. Wer
beurteilt nun die Entschadigungsforderungen? Ist das eine Kommission, in
der wiederum die Schweizerische Bankiervereinigung neben dem Vorort des
Handels- und Industrievereins vertreten ist? Auch hier werden Affidavits
verlangt. Bei franzosischen Guthaben ist fiir diese Affidavits heute noch die
Bankiervereinigung maligebend. Bringt der Bundesrat dieser Korperschaft,
die sich immerhin als Kontrollorgan einigermaflen kompromittiert hat, noch
immer so grolles Vertrauen entgegen? Ist der Bundesrat nicht der Meinung,
dall auch auf diesem Gebiete eines Tages Milbriduche zum Vorschein kom-
men konnten, und daBl man sich dann Vorwiirfe machen oder Vorwiirfe ge-
fallen lassen miiflite, die Kontrolle ungeniigend organisiert und nicht in die
richtigen Hande gelegt zu haben?

Ein anderes dhnliches Beispiel liegt vor im Zusammenhang mit der deut-
schen Clearingschuld, welche bereits den Betrag von einer Milliarde Franken
erreicht hat. Es sind fiir Lieferungen an Deutschland Transfergarantien er-
teilt worden. Wer erteilt sie? Eine Clearingkommission, in der wohl der
Vorort des Handels- und Industrievereins und die Zentrale fiir Handelsforde-
rung vertreten sind, das Finanzdepartement aber nicht. Die Privatwirtschaft
will in diesem Gremium einen Vertreter des Finanzdepartements offenbar
nicht dulden, weil dort die Vermogensverhiltnisse und die Geschifte privater
Firmen erortert werden. Das kann man einigermallen verstehen. Indessen
will mir scheinen, dal3 die Clearingkommission, die tiber Transfergarantien
verfiigt, eben damit letzten Endes iiber offentliche Gelder verfiigt, und dal}
das offentliche Interesse hoher steht als der Wunsch privater Firmen, das
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Finanzdepartement nicht in alle ihre Geschéfte hineinsehen zu lassen. In
Ziirich wird da und dort zum besten gegeben, eine groB3e Ziircher Firma habe
Transfergarantien bekommen, die sie, zum Teil wenigstens, nicht hitte er-
halten sollen und die gleichsam gefilligkeitshalber zugeteilt worden sind.
Eine Uberpriifung dieser Behauptung wiirde sich vielleicht lohnen.

In meiner Interpellation habe ich den Bundesrat gebeten, die Frage zu
beantworten, welche Konsequenzen er aus der Affare der Affidavitfdlschungen
zu ziehen gedenke. Ich bin der Meinung, dall diese Konsequenzen sich nicht
allein auf die Regelung des Affidavitwesens erstrecken sollten (in dieser
Beziehung hat der Bundesrat frither begangene Fehler schon korrigiert),
sondern daB auch auf andern, dhnlichen Gebieten fiir eine wirksame Kon-
trolle gesorgt werden mufl. Herr Bundesrat Petitpierre wird mit mir — so
hoffe ich — darin einiggehen, dal Kontrollfunktionen, bei deren Ausiibung
sowohl die materiellen Interessen als auch das Ansehen des Landes in hohem
MaBe engagiert sind, nicht privaten oder halbprivaten Korperschaften an-
vertraut werden dirfen.

Pristdent: Der Bundesrat wird auf diese Interpellation spiter antworten.

*

Die Interpellation wurde vom Chef des Politischen Departementes in der Nachmit-
tagssitzung vom 20. Juni beantwortet. Bundesrat Petitpierre fiihrte in seiner dreiviertel-
stiindigen Rede im wesentlichen folgendes aus:

In der Angelegenheit der Affidavitfdlschungen habe der Bundesrat nichts zu ver-
heimlichen. Die Einrichtung der Affidavits habe ihren Ursprung weder in der schweize-
rischen Gesetzgebung noch in Vertrigen der Schweiz mit andern Staaten, sondern aus-
schlieBlich in Vorschriften, die von fremden Regierungen erlassen worden seien. Die
Schweizerische Bankiervereinigung habe die Modalitdten ihrer Kontrolltatigkeit mit den
Regierungen interessierter Staaten ohne Mitwirkung eidgendssischer Behorden vereinbart.
Die Bankiervereinigung war, im Gegensatz zur Auffassung der Behirden, der Ansicht,
daB sie nicht verpflichtet sei, iiber Affidavitfilschungen Anzeige zu erstatten. Eine aus-
driickliche Verpflichtung bestand auch tatsdchlich nicht; sie ist erst im Mai 1950 ein-
gefiihrt worden.

Als sich 1945 zwischen der Verrechnungsstelle und der Bankiervereinigung Mei-
nungsverschiedenheiten ergaben, erlieB das Politische Departement ein Reglement iiber
die beidseitigen Kompetenzen.

Die Bundesstrafrechtspflege hatte sich bisher mit zwei groBen Affiren zu befassen
(Prozesse in Lausanne und Neuenburg). Andere Fille wurden kantonalen Gerichten iiber-
wiesen. Erst kiirzlich wurde wieder ein neuer Fall in Basel entdeckt.

Die Bankiervereinigung bemiihte sich, nicht legale Zahlungen sofort riickgiangig zu
machen. In dieser Beziechung kann ihr kein Rechtsbruch vorgeworfen werden. Die Ban-
kiervereinigung beschrinkte sich darauf, die zivilrechtliche Seite der Affaren in Ordnung
zu bringen. Die Eidgenossenschaft ist dabei finanziell nicht geschiadigt worden. Dal} die
Bankiervereinigung die strafrechtlichen Tatbestinde den Behorden nicht unverziiglich
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meldete, ist ihr allerdings als Unterlassung anzukreiden, obwohl eine gesetzliche Ver-
pflichtung dazu (vor Mitte Mai 1950) nicht bestand. In einem bestimmten Fall kann man
der Bankiervereinigung vielleicht vorwerfen, die Treuhandgesellschaft «nicht geniigend
herangezogen zu habeny. In einem andern Fall hat die Bankiervereinigung die Behorden
nicht geniigend informiert. Sie hat dem strafrechtlichen Aspekt der Sache zuwenig Be-
achtung geschenkt. Sie hat sich als «allzu large» erwiesen, auch in der Zulassung zu vieler
Banken zur Affidavitkonvention. In bezug auf einen Fall kann man auch den Organen
des Politischen Departementes vorwerfen, «zuwenig Neugierdey» an den Tag gelegt zu
haben. DaB3 eine Verschiarfung der Kontrolle nicht schon frither angeordnet worden sei,
erkldre sich durch den ungewohnlichen Charakter der Zahlungsvereinbarungen und durch
das Fehlen von Erfahrungen. (Bedurfte es der Erfahrungen all der Jahre 1941—1950, bis
man sich entschlof, die sich aufdriangenden Verordnungen zu erlassen? — V.G.)

Ob alle gefdlschten Affidavits entdeckt worden sind, ist schwer zu sagen. Seit 1943
wurden jahrlich etwa 100 000 Affidavits ausgestellt.

Die schweizerische Gesandtschaft in Paris publizierte tatsdchlich, durch Geriichte
veranlafit, ein Communiqué iiber Affidavitfdlschungen. Der betreffende Beamte erhielt
keine Verwarnung, sondern er wurde lediglich darauf aufmerksam gemacht, da3 er vor
der Herausgabe des Communiqués mit seinem Vorgesetzten hatte Fithlung nehmen sollen.

Zusammenfassend stellte der Redner fest: Das System der Affidavitkonvention als
solches habe sich bewahrt und sei auch von den auslandischen Regierungen nicht kriti-
siert worden. Versagt habe die Kontrolle, und zwar sowohl diejenige der Bankiervereini-
gung als auch die des Politischen Departementes. Die Liicken des Systems seien nun
aber durch Verordnungen ausgefiillt worden. Der Bundesrat sei nicht der Ansicht, dafl
die Kontrolle der Affidavits der Bankiervereinigung entzogen und einer neuen Amts-
stelle anvertraut werden sollte.

Der Interpellant dankte dem Chef des Politischen Departementes fiir seine ausfiihr-
liche Antwort und erkldrte sich befriedigt, mit dem Vorbehalt allerdings, daB3 er hin-
sichtlich der Bewertung des Sachverhalts und der daraus gezogenen SchluBfolgerungen
mit der erteilten Antwort nicht in allen Punkten einiggehen konne.

Hinweise auf Zeitschriften
Friede droht

Die Furcht vor dem Ausbruch eines Krieges wird seit einigen Wochen von der
Furcht vor dem Ausbruch eines Friedens iiberschattet, nimlich vor dem Frieden mit
Japan. Die Absicht, Alliierte des gemeinsamen Sieges, nimlich Ruflland und China, vom
Sonderfrieden mit Japan auszuschlieBen und mit einer starken Abwehrstellung einiger
asiatischer Glieder des Commonwealth, wie Australien, Indien und Pakistan, diploma-
tisch oder anders fertigzuwerden, macht die Absichten von Washington zu einem neuen
Problem der Weltpolitik und tridgt unabsehbare Folgen in sich. So mufl man sich leider
wieder fragen, ob die amerikanische AuBenpolitik, an deren iiberlegener Fiihrung so
ziemlich die ganze westliche Welt ihren Glauben verloren hat, die Schwierigkeiten iiber-
haupt kennt, die sie heraufbeschwort, oder ob sie schon weifl, wie sie mit ihnen fertig
werden wird.

309



	Affidavitfälschungen

